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Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
öffentlichen Abfallbeseitigung der Gemeinde Nottuln vom 23. 
Dezember 1999 in der z.Zt. gültigen Fassung vom 13. Dezember 
2023 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) und der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalab-

gabengesetzes (KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712/SGV 

NRW S.610) in der jeweils gültigen Fassung sowie § 20 der Satzung über die Abfallbeseitigung 

in der Gemeinde Nottuln vom 23. Dezember 1999 in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat 

der Gemeinde Nottuln in seiner Sitzung am 12. Dezember 2023 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 Höhe der Gebühr  

Die jährliche Gebühr für die Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung der Ge-

meinde Nottuln gemäß § 20 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Nottuln 

vom 23. Dezember 1999 richtet sich nach der Anzahl und dem Abfuhrrhythmus der Restab-

fallbehälter. 

Sie beträgt jährlich für die Abfuhr der Restabfall-, der 120-l-Bio- und der 240-l-Papiertonne 

einschließlich der Benutzung des Wertstoffhofes: 

 
a) 14-tägliche Abfuhr der 80 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr (im 

Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne und 14-
täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

222,48 € 

  
4-wöchentliche Abfuhr der 80 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne und 14-
täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

 
169,68 € 

  
14-tägliche Abfuhr der 80 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr (im 
Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne  

 
168,00 € 

  
4-wöchentliche Abfuhr der 80 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne  

 
115,20 € 

  
14-tägliche Abfuhr der 120 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr (im 
Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne und 14-
täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

 
255,24 € 

  
4-wöchentliche Abfuhr der 120 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne  und 
14-täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

 
186,00 € 

  
14-tägliche Abfuhr der 120 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr (im 
Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne 

 
200,76 € 

  
4-wöchentliche Abfuhr der 120 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne 

 
131,52 € 
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 14-tägliche Abfuhr der 240 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr (im 
Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne und 14-
täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

353,52 € 

  
4-wöchentliche Abfuhr der 240 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne und 14-
täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

 
235,08 € 

  
14-tägliche Abfuhr der 240 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr (im 
Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne 

 
299,04 € 

  
4-wöchentliche Abfuhr der 240 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne 

 
180,60 € 

 
wöchentliche Abfuhr des 1,1 m³ Restmüllcontainers mit 4-wöchentlicher   
Abfuhr (im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne 
und 14-täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 
 

   2.692,80 € 

 
b) 1.) für die Bereitstellung von einem zusätzlichen 120 l Biovolumen    0,00 € 
  (1., 3., 5., etc.) 
 2.) für die Bereitstellung von einem zusätzlichen 120 l Biovolumen 78,36 € 
  (2., 4., 6., etc.) 
 
c) für die Breitstellung einer zusätzlichen 240 l Papiertonne 0,00 € 
 
d) für die Aufstellung, Abholung und den Austausch von 80 l-, 120 l-, 240 l- 19,00 € 
 Gefäßen je Tauschvorgang (Ein Tauschvorgang beinhaltet bis zu drei Gefäße) 
 
e) für die Aufstellung, Abholung und den Austausch von 1,1 m³-Containern 38,00 € 
 je Tauschvorgang (Ein Tauschvorgang beinhaltet einen 1,1 m³-Container 
 zzgl. der 240 l Papiertonne und der 120 l bzw. 240 l Biotonne) 
 
f) für die Bereitstellung einer Gewerbeabfalltonne (80 l Restmüll mit    91,20 € 
 4-wöchentlicher Abfuhr) 
 
 

§ 2 Gebührenpflichtige  

Gebührenpflichtig ist jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde Nottuln liegenden 

Grundstücks, das dem Anschluss- und Benutzungszwang gemäß § 6 der Satzung über die 

Abfallentsorgung in der Gemeinde vom 23. Dezember 1999 unterliegt.  

 

§ 2 a Benutzungsgebühren 

 

Bei den Benutzungsgebühren gem. § 1 handelt es sich um grundstücksbezogene Benutzungs-

gebühren, die als öffentliche Last auf dem Grundstück ruhen.  
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§ 3 Beginn der Gebührenpflicht 

Die Gebührenpflicht beginnt bei Aufstellung des Abfallgefäßes bis zum 15. des Monats am 

01. des laufenden Monats und bei Aufstellung des Abfallgefäßes ab dem 16. des Monats am 

01. des folgenden Monats.  

 

§ 4 Ende der Gebührenpflicht 

Die Gebührenpflicht endet bei der Abholung des Abfallgefäßes bis zum 15. des Monats am 

01. des laufenden Monats und bei Abholung des Abfallgefäßes ab dem 16. des Monats am 

01. des folgenden Monats.  

 

§ 5 Fälligkeit der Gebühr 

Die Gebühren sind zu je einem Viertel am  

15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. 

eines jeden Jahres fällig. Nachforderungen sind innerhalb eines Monats nach Zustellung des 

Heranziehungsbescheides fällig. 

 

§ 6 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft.  

 


